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Norwegen: Skitouren in den 
Lyngenalpen 

Traumhafte Skitouren, Fjorde, weite Blicke aufs Meer 
und Polarlichter erwarten uns Mitte April 350 Kilometer 
nördlich des Polarkreises. „… weit, weit Fjord“ 

Termine: 1. – 8. April 2023 oder 

8. – 15. April 2023 
 

 
Preis pro Person im Doppelzimmer: € 1.730,- 
EZ-Zuschlag: 35,-/Nacht, Zuschlag extra großes 
DZ: 10,-/Nacht 
 
Inkludierte Leistungen: 

 7 Nächte im DZ (Gemeinschaftsbad für 2-3 
Zimmer) im Hotel Solhov (Castle of the Lyn-
gen Alps) inkl. Frühstück, Lunchpaket mit 
Marschtee, Abendessen 

 Führung durch Staatl.gepr. Berg/Skiführerin 
 
Nicht inkludierte Leistungen: 

 Flug von Wien nach Tromsö (sobald die 
Durchführung der Reise fixiert ist, organisieren 
wir die Flugtickets), Skigepäck 

 persönliche Ausgaben und Trinkgelder 

 Getränke, Mahlzeiten die nicht angeführt sind 

 Mietauto PKW Allrad/Treibstoff (wird für die 
Gruppe organisiert und vor Ort bezahlt) 

 Reiseversicherung: KomplettSchutz: € 115,- 
(Reisepreis bis € 1.800,-) 

 

Art der Reise: Schitourenreise 
 

Anforderungen:  

 Skitouren bis 1.300 Höhenmeter 

 Fitness und Kondition für 5 bis 8 Stunden 
aktive Bewegung im Winter. 

 Sichere Skitechnik im Gelände, gute Spitz-
kehrentechnik, Umgang mit Harscheisen 

 körperliche Gesundheit 

 Diese Reise ist nicht für Personen mit ein-
geschränkter Mobilität geeignet.  

 

Naturfreunde Reisebegleitung:  Mag. Gundula 
Tackner, Staatl. gepr. Berg-/Skiführerin 

 

Mindest-/Maximalteilnehmer: 7/16 Personen 
Ab 9 Personen mit zwei Bergführern 

Informationen und Anmeldung: Angela Haus-
mann, 02742/357211-16 
angela.hausmann@naturfreunde.at 
Erforderliche Reisedokumente: gültiger Reisepass 
oder gültiger Personalausweis 
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Eingerahmt vom Ullsfjord im Westen und dem Lyngenfjord im Osten erheben sich die 
Lyngenalpen. Rund um den Jiekkevárri, den mit 1.834 Metern höchsten Gipfel, ragen teils 
vergletscherte Berge, hier und da mit steilen Abbrüchen, direkt über dem Meer auf. Dazwi-
schen erstrecken sich hindernislose, weite Hänge, die das Gebiet bei Skitourengehern be-
sonders beliebt machen. Viele Gipfel sind nur zwischen 1.000 und 1.200 Metern hoch. 
Doch die Touren starten auf Meereshöhe und sind variantenreich und begeistern auch an-
spruchsvolle Skifahrer. 
Ende April ist es selbst abends noch hell genug, um zu einer Schitour, die auf 1.200 Höhen-
meter führt, zu starten. Das tägliche Zeitfenster wird nur durch die Wetterverhältnisse und 
die eigene Kondition begrenzt. Der Schnee wird im Tagesverlauf nicht zwangsläufig 
schlechter. 
 

Reiseverlauf – Schitouren in Norwegen - Lyngenalpen: 
 
Tag 1: Anreise: Treffpunkt am Flughafen, Flug nach Tromsö, mit Leihauto ins Quartier nach 

Lyngen. Gemeinsames Abendessen und Tourenbesprechung. (A) 

 

Tag 2 – 7: Skitouren im Lyngenfjord, je nach Schnee- und Wetterverhältnissen (F/L/A) 

 

Tag 8:  Heimreise: Mit dem Mietauto zum Flughafen, Heimflug (F) 

 

Stand: August 2022 

Druck-, und Satzfehler vorbehalten  

Fotos © Karl Zisser, Naturfreunde Ratten  
Als Grundlage für deine „Reise mit den Naturfreunden Niederösterreich“ dienen die Allgemeinen Reisebe-
dingungen (ARB 1992) und die vorliegenden besonderen Reisebedingungen der Naturfreunde Niederös-
terreich. 

 
Covid-Information: die Reisebedingungen richten sich nach den aktuellen Richtlinien für den April 2023 
der Staaten Österreich und Norwegen. 

 

Zahlungsmodalitäten:  

20% der Gesamtsumme nach Erhalt der Rechnung/Buchungsbestätigung, der Restbetrag frühestens 20 
Tage vor Reiseantritt, spätestens jedoch 3 Werktage vor Reiseantritt. Dem Reisenden steht nach § 10 Abs. 
1 jederzeit vor Beginn der Pauschalreise das Recht zum Rücktritt vom Vertrag gegen Zahlung einer ange-
messenen Entschädigung oder ggf. gegen Zahlung der Entschädigungspauschalen zu. 

 
 


